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31/05 Förderungen, Zuschüsse, Fonds 

Text 

Förderungsrichtlinien 

§ 9. (1) Die Bundesministerin oder der Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, 
Innovation und Technologie hat im Einvernehmen mit der Bundesministerin oder dem Bundesminister 
für Finanzen Förderungsrichtlinien für die näheren Bestimmungen zur Gewährung und Abwicklung der 
Förderungen zu erlassen. Bis spätestens vier Wochen nach dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes hat 
die Bundesministerin oder der Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation 
und Technologie einen Entwurf der Förderungsrichtlinien bei der Europäischen Kommission zur 
beihilfenrechtlichen Genehmigung anzumelden. 

(2) Die Förderungsrichtlinien haben insbesondere weiterführende Regelungen zum 
Förderungsverfahren, zu den Voraussetzungen für den Erhalt der Förderungen, zu den Gründen der 
Einstellung und Rückforderung von Förderungen sowie zu den Aufzeichnungs- und 
Nachweisverpflichtungen zu enthalten. 
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